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Nord-Lock Keilsicherungsscheiben für nicht (planmäßig) vorgespannte 
Schraubenverbindungen  

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich 
zugelassen/genehmigt. 
Dieser Bescheid umfasst sechs Seiten und sieben Anlagen. 
Der Gegenstand ist erstmals am 31. Oktober 2014 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ 
Allgemeine Bauartgenehmigung 

Nr. Z-14.4-705 Seite 2 von 6 | 19. November 2019 

Z25928.19 1.14.4-32/19

I  ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungs-
gegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich 
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen. 

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, 
erteilt. 

4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter 
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur 
Verfügung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungs-
gegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. 
Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden ebenfalls 
Kopien zur Verfügung zu stellen. 

5 Dieser Bescheid darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und 
Zeichnungen von Werbeschriften dürfen diesem Bescheid nicht widersprechen, 
Übersetzungen müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte 
Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten. 

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen können nachträglich ergänzt 
und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und 
vorgelegten Dokumente. Eine Änderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht 
erfasst und ist dem Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen. 

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als 
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für die Bauart. 
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II  BESONDERE BESTIMMUNGEN 

1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich 

 Zulassungsgegenstand sind selbsthemmende Nord-Lock Keilsicherungsscheiben zur 
Sicherung von nicht planmäßig vorgespannten Schraubenverbindungen nach 
DIN EN 15048-11 in Metallbaukonstruktionen gegen selbsttätiges Losdrehen. Die Nord-Lock 
Keilsicherungsscheiben werden anstelle der regulären Scheiben in Schraubenverbindungen 
der Festigkeitsklassen 4.6 bis einschließlich 10.9 eingesetzt. Dabei ist die Verwendung 
sowohl für Durchsteckverbindungen (Schraubengarnituren) als auch unter Muttern z. B. auf 
Gewindestangen und unter Schraubenköpfen bei Einschraubverbindungen zulässig. 

 Die Nord-Lock Keilsicherungsscheiben sichern diese Verbindungen auch bei dynamischer 
Beanspruchung, Stoßbelastung oder erheblicher Schwingungsbeanspruchung wirksam 
gegen Losdrehen. 

 Die Nord-Lock  Keilsicherungsscheiben bestehen jeweils aus einem Paar gleicher Einzel-
scheiben, deren äußere Flächen mit Radialrippen und deren innere Flächen mit schiefen 
Ebenen (Keilflächen) versehen sind. Die Einzelscheiben werden paarweise mit den 
Keilflächen zueinander montiert, wobei ein Scheibenpaar zwischen dem Schraubenkopf und 
den zu verbindenden Bauteilen und ein zweites Scheibenpaar zwischen der Mutter und den 
zu verbindenden Bauteilen anzuordnen ist. Während des Anziehens der Verbindung prägen 
sich die Radialrippen der Scheiben in die Gegenauflagen ein und es kommt zum Form-
schluss. Dadurch bedingt können sich beim ungewollten Lösen nur noch die Einzelscheiben 
gegeneinander verdrehen, dem jedoch die Steigung der Keilflächen zueinander entgegen 
wirkt, die immer größer als die Gewindesteigung ist. Um den Sicherungseffekt der 
Nord-Lock Keilsicherungsscheiben gewährleisten zu können, darf die Härte der Bauteile im 
Verbindungsbereich nicht höher sein, als die Härte der Schraubensicherungsscheiben selbst 
und darf nicht mehr als 44HRC betragen. Beispiele für die Nord-Lock Keil-
sicherungsscheiben und damit hergestellten Verbindungen enthält Anlage 1. 

 Dieser Bescheid gilt für Schraubengarnituren mit Nord Lock Keilsicherungsscheiben mit den 
in Tabelle 1 angegebenen Nenndurchmessern und regelt die damit hergestellten 
Verbindungen sowohl für statische und quasistatische als auch für ermüdungsrelevante 
Beanspruchung. 

 Tabelle 1 Baureihen der Keilsicherungsscheiben mit zugehörigen Nenndurchmessern 

Baureihe Nenn-
durchmesser 

Werkstoff Werkstoff-
nummer 

CRC *) 

NL M6 bis M48 Kohlenstoffstahl 1.7182 --- 

NLss M6 bis M48 nichtrostender Stahl 1.4404 III 

NLss-254 M6 bis M39 nichtrostender Stahl 1.4547 V 

NLsp M6 bis M36 Kohlenstoffstahl 1.7182 --- 

NLspss M6 bis M30 nichtrostender Stahl 1.4404 III 

NLspss-254 M6 bis M27 nichtrostender Stahl 1.4547 V 

NLSC M12 bis M36 Kohlenstoffstahl 1.7182 --- 
 

 *) CRC  -  Korrosionsbeständigkeitsklasse nach DIN EN 1993-1-4, Tabelle A.32 

                                                      
1   DIN EN 15048-1:2016-09 Garnituren für nicht planmäßig vorgespannte Schraubenverbindungen für den 

Metallbau - Teil 1: 'Allgemeine Anforderungen 
2
  DIN EN 1993-1-4:2015-10 Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – Teil 1-4: Allgemeine 

Bemessungsregeln – Ergänzende Regeln zur Anwendung von nichtrostenden 
Stählen 
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2 Bestimmungen für die Bauprodukte 

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung 

2.1.1 Allgemeines 

 Soweit in dieser Bescheid nichts anderes festgelegt ist, gelten für die Schrauben und 
Muttern der Schraubengarnituren mit Nord-Lock Keil-sicherungsscheiben die Regelungen in 
DIN EN 15048-11 und DIN EN 1993-1-42. 

2.1.2 Abmessungen 

 Die wesentlichen Abmessungen der Nord-Lock Keilsicherungsscheiben sind den Anlagen 2 
bis 6 zu entnehmen. Weitere Angaben zu den Abmessungen sind beim Deutschen Institut 
für Bautechnik hinterlegt. 

2.1.3 Werkstoffe 

 Die Nord-Lock Keilsicherungsscheiben sind aus vergütbarem legiertem Stahl (Kohlenstoff-
stahl) mit der Werkstoffnummer 1.7182 oder aus nichtrostendem Stahl mit den Werkstoff-
nummern 1.4404 und 1.4547 hergestellt (siehe Tabelle 1). Weitere Angaben zum Werkstoff 
und zum Wärmebehandlungsprozess sind beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt. 

2.2 Kennzeichnung 

 Die Verpackung der Nord-Lock Keilsicherungsscheiben, der Beipackzettel oder der 
Lieferschein muss vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den 
Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die 
Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind. 

 Jede Verpackung muss mit einem Etikett versehen sein, das Angaben zum Herstellwerk 
(Herstellerzeichen), zur Bezeichnung, zur Geometrie und zum Werkstoff der Nord-Lock 
Keilsicherungsscheiben enthält. 

2.3 Übereinstimmungsbestätigung 

2.3.1 Allgemeines 

 Die Bestätigung der Übereinstimmung der Nord-Lock Keilsicherungsscheiben mit den 
Bestimmungen der von diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einem Übereinstimmungszertifikat auf der 
Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelmäßigen Fremdüber-
wachung einschließlich einer Erstprüfung der Nord-Lock Keilsicherungsscheiben erfolgen. 

 Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und die Fremdüberwachung einschließlich 
der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller der Nord-Lock Keilsiche-
rungsscheiben eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte 
Überwachungsstelle einschließlich Produktprüfung einzuschalten. 

 Die Erklärung, dass ein Übereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis 
auf den Verwendungszweck abzugeben. 

 Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr 
erteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben. 

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle 

 In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende 
kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die 
von ihm hergestellten Nord-Lock Keilsicherungsscheiben den Bestimmungen der von 
diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. 
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 Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgeführten 
Maßnahmen einschließen: 

 Die im Abschnitt 2.1.2 geforderten Abmessungen sind für jeden Nenndurchmesser regel-
mäßig zu überprüfen. Der Nachweis der im Abschnitt 2.1.3 geforderten Werkstoffeigen-
schaften ist durch ein Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 102043 zu erbringen. Die 
Übereinstimmung der Angaben im Abnahmeprüfzeugnis 3.1 mit den Anforderungen in 
Abschnitt 2.1.3 ist zu überprüfen. 

 Nord-Lock Keilsicherungsscheiben sind durch Sichtprüfung auf äußere Fehler zu unter-
suchen. 

 Pro Charge ist je Werkstoff an mindestens fünf Nord-Lock Keilsicherungsscheiben die Härte 
zu prüfen. 

 Die Trockenschichtdicke der Zink-Lamellenbeschichtung ist stichprobenartig zu überprüfen. 

 Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten: 

− Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile 

− Art der Kontrolle oder Prüfung 

− Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials 
oder der Bestandteile 

− Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und Vergleich mit den beim Deutschen Institut für 
Bautechnik hinterlegten Anforderungen 

− Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen. 

Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die Fremdüber-
wachung eingeschalteten Überwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut 
für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen 
vorzulegen. 

Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen 
Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen 
nicht entsprechen dürfen nicht verwendet werden und sind so zu handhaben, dass 
Verwechslungen mit solchen, die einwandfrei sind, ausgeschlossen werden. Nach 
Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum Nachweis der Mängel-
beseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu wiederholen. 

2.3.3 Fremdüberwachung 

 In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdüber-
wachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch einmal jährlich. 

 Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung des Bauprodukts durchzuführen 
und es sind stichprobenartige Prüfungen durchzuführen 

Die Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Stelle. 

 Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem 
Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf 
Verlangen vorzulegen. 

                                                      
3   DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse - Arten von Prüfbescheinigungen 
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Hauptabmessungen der NLss und NLss-254 Keilsicherungsscheiben 
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Hauptabmessungen der NLsp Keilsicherungsscheiben 
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Hauptabmessungen der NLSC Keilsicherungsscheiben 
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